
Besprechungen J

Dreiı Problembereiche werden VOT allem angc- Geltungsgrund und Inhalt des Rechts werden
sprochen: Der Bereich des Politischen, der des Reflexion der entscheidenden Daten der
Gesellschaftlichen und Fragen der Entwicklungs- Heilsgeschichte In dieser ıIST das, W as

hilfe Dıie ersten beiden Abhandlunge: befassen der Untersuchung Institution“ ZENANNT wird,
sich IM1L der politischen Dimension Naturrecht- schon MITLSCSEIZL Unter „Institution
iıche Einsichten christlicher Tradıition sollen wird 1ne zuständliche, durchgegliederte, kon-
fruchtbar gemacht werden Hinblick auf das tinuerliche, soziale Lebensordnung, e1in „STCatus

verstanden Dreı Wesensmerkmale bestimmenWesen und die konkrete Gestaltung der Demokra-
LIE Hıer sind die Bemerkungen ZUur Problematik theologisch Begriff und Wirklichkeit der Instı-
der Verwirkliıchung des Subsidiarıtätsprinzıps tution NNerer Einheit Die 'Tat des chaft-
und der Gestaltung berufsständischen Ord- fenden, erhaltenden und erlösenden Gottes, die
Nung der Gesellschaft wichtig Eıne Frage, die frei jeweils NEUuU leistende Ntwort des Men-
sowohl den staatliıchen WI1C den gesellschaftlıchen schen Aus beidem ergibt sich der em DC-
Raum berührt, wiırd dem Tıtel Parlament chichtlichen Wandel sıch durchhaltende STAatLus

und Verbände behandelt Der erft sucht 1NCc des Menschen Somıit wird die Institution be-
Lösung der andrängenden Probleme Be- LONT als Einheit statischen un dynamischen
rücksichtigung des sachgerechten Dualismus VO  - Moments verstanden Dieses es WIr Mo-
staatlich AUTOTITLTALLV: un verbandsmäfßig freier dell der „Eigentumsinstitution als Ausdruck

menschlicher VerfaßtheitUrganiısatıon der Gesellschaft“ Mıt oyroßer Eın-
dringlichkeıt wiırd weıterhin C1inN wirtschaftstheo- Der erf polemisiert nachdrücklich 1NCcretisches Problem VO großer Bedeutsamkeıt für naturrechtliche Rechtsbegründung Zugrundege-die Wirtschaftspolitik behandelt Konsum- legt WIr: allerdings eiNeEe rein statisch objekti-wandlung als ökonomisches Problem Es WIr vistische Naturrechtskonzeption, die selbstver-eutlich daß des Überschußgelds Pro- ständlich abzulehnen IST, ber auch nichts SCMCIN
gnOSsSCH ber den Konsum, Rıchtung un hat M1 dem klassısch katholischen VerständnisGrößenordnung NUur noch sehr schwer ZUuU

machen sind Dreı Arbeiten befassen sich M1L
VO'  } Naturrecht Wır W155s5CMN urchaus die
Abwandlung des Naturrechts der Heils-Problemen der Entwicklungshilfe, und War

pädagogischen, historıschen und planungs- geschichte, Iso C1nN heilsgeschichtlich verstan-

denes „Prıma und „sekundäres Naturrecht.technischen Aspekten Wır W 155C11 auch die Geschichtlichkeit des kon-
Das „Jahrbuch für christliche Gesellschafts- kreten Naturrechts, die Notwendigkeıt

ordnung wird sich VOT em MI1 der Konkreti- JC Anwendung essentieller Naturrechts-
S1CrUuNg solchen Ordnung befassen ha- die jeweıils kontingenten Sıtuationen.
ben Es kommt darauf das der katholischen In diesen Punkten hat der ert. „Wind-
Gesellschaftslehre grundsätzlich FErarbeitete mühlen“ gekämpftt.
INeTr wiıeder den konkreten gesellschaftlichen un Für Christen ı1ST die Behauptung, daßpolitischen Tatbeständen konfrontieren und bestimmte Grundstrukturen der jeweiligen ,, In-
ANKEMESSCH konkretisieren ben das nc- jedem heilsgeschichtlichen STAatus
schieht, wenngleich verschiedener Dichte und siıch durchhalten, erstaunlich Der STAatLus der
Ausdrücklichkeıit, den Beıträagen des erstien Eıgentumsinstitution bedeutet LebensordnungBandes Kın Anfang 15L gemacht Wır W U1l- Auch dıe nıcht gefallene Menschheit edürfte
schen der wichtigen Arbeıt C1iNCMN Fort-

CinNer solchen Lebensordnung Alle sozialen IN1E-
KHAaN menschlichen Vorgänge 1N bestimmten

H ulf Y Bahnen verlauten Von diesem Gesichtspunkt
AaUuS erscheint Diskussion darüber, ob die
Institution ihrer Herkunft nach infralapsarisch

CALLIES Rolt-Peter ıgentum als Institution oder supralapsarısch Z deuten SCI, UuNangC-
Eine Untersuchung Zzur theologisch anthropolo- bracht“ (88 89) Wır können dem 1Ur ZUSU1M -

gischen Begründung des Rechts München hr INnCeN und benennen solche Struktur IN1IT dem
Kaiser Verlag 1962 146 Ln „OM1INOSCH Wort metaphysisch Naturrecht,

In der klar durchdachten nd sorgfältig BC- katholisch verstanden, schaut hin auf metaphy-
gliederten Arbeit geht N dem erftf 1NC theo- sıschen Dimensionen der Wirklichkeit.
logısch anthropologische Begründung des Rechts ulf S}


